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Nr. 1   Deutsche Telekom Technik GmbH, (Stellungnahme vom 06.12.2022) 

Keine Bedenken und Ausbauabsichten 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken. 

Die Telekom beabsichtigt den B-Plan mit FTTH zu versorgen.  

Dass die Telekom gegen die Planung keine Bedenken und Ausbauab-
sichten hat, wird zur Kenntnis genommen.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

Hinweis: gemäß aktuellem Planungsstand erfolgt der Glasfaserausbau 
über den Breitbandzweckverband Schlei-Ostsee und nicht über die Te-
lekom. Mit E-Mail vom 11.04.2023 wurde die Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH über den aktuellen Planungsstand informiert. Die Deutsche 
Telekom Technik GmbH hat mit E-Mail vom 11.04.2023 darauf hinge-
wiesen, dass sie trotz Wettbewerber weiterhin einen Ausbau vorsieht. 

Zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 2   Handwerkskammer Flensburg (Stellungnahme vom 07.12.2022) 

Fehlanzeige  Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zur Kenntnis 
genommen 
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Nr. 3   Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (Stellungnahme vom 09.12.2022)  

3.1 Bedarf an Genehmigung des Archäologisches Landesamt 

Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessen-
gebiet. Bei der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 
S. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach 
zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in 
diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologi-
schen Landesamtes. 

Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der 
Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt. 

Dass sich das Plangebiet in einem archäologischen Interessensgebiet 
befindet und dass Erdarbeiten einer Genehmigung des Archäologi-
schen Landesamtes bedürfen, wird zu Kenntnis genommen.  

 

zur Kenntnis 
genommen 

3.2 Archäologische Untersuchungen nach § 14 DSchG erforderlich 

Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denk-
mal eingegriffen werden wird, sind gem. § 14 DSchG archäologische Un-
tersuchungen erforderlich. 

Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die 
Kosten, die für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandset-
zung, Bergung, Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung 
der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tra-
gen. 

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeit-
intensiv sein können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt 

Dass archäologische Untersuchungen erforderlich sind, wird zur Kennt-
nis genommen.  

In enger Abstimmung der Stadt Kappeln, dem Zweckverband und dem 
Archäologischen Landesamt wurde nach Eingang der Stellungnahme 
eine archäologische Hauptuntersuchung der Fläche durchgeführt. Mit 
Abschluss der HU (vorr. August 2025) wird die Fläche denkmalschutz-
rechtlich freigegeben. Eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung bei 
zukünftigen Erdarbeiten ist daher nach Rückmeldung des Archäologi-
schen LA nicht mehr erforderlich. 

Die Planungsunterlagen werden entsprechend angepasst. 

 

wird berück-
sichtigt 
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werden sollte, damit keine Verzögerungen im sich daran anschließenden 
Planungs- oder Bauablauf entstehen. 

Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologi-
schen Landesamt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu be-
sprechen. Zuständig ist Frau Dr. Stefanie Klooß (Tel.: 04621 - 38728, 
Email: stefanie.klooss@alsh.landsh.de). 

3.3 Verweis auf § 15 DSchG 

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale ent-
deckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-
meinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 
oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem 
der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder ei-
nes der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu 
erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ab-
lauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingli-
che Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bo-
denbeschaffenheit. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Der Hinweis zum § 15 DSchG wird zur Kenntnis genommen.  

Ein entsprechender Hinweis wird in den nachgelagerten Bebauungs-
plan mit aufgenommen. Für das weitere Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplans ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbe-
darf. 

zur Kenntnis 
genommen 
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Anlage: 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen, 

 

zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 4   Schleswag Abwasser GmbH (Stellungnahme vom 09.12.2022) 

4.1 Gestaltung Regenrückhaltebecken 

Seitens der Abwasserentsorgung Kappeln GmbH (AKG) ergehen folgende 
Hinweise zum o.g. Projekt: 

 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Eine weitergehende Abstimmung 
mit der Schleswag Abwasser GmbH bzgl. der Gestaltung des RRB er-
folgt im Laufe des weiteren Bebauungsplanverfahrens. 

 

Zur Kenntnis 
genommen 



Stadt Kappeln, 46. Änderung des Flächennutzungsplans „Interkommunales Gewerbegebiet an der B 203/ Ostseestraße“  
 
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB eingegangen Stellungnahmen  
- Zeitraum der Beteiligung vom 05.12.2022 bis zum 13.01.2023 - 
 
 

Stand: 08.10.2025                        6/29 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente Prüfung und Abwägung Ergebnis  

7.2.1 Niederschlagswasser 

Das Regenrückhaltebecken ist so zu gestalten, dass eine Grünpflege der 
Beckenböschung von allen Seiten möglich ist. Weiter ist das RRB gemäß 
dem Standard der AKG einzuzäunen. Hier sind weitere Detail-Abstimmun-
gen zur Ausführung nötig.  

 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

4.2 Anschluss Schmutzwasser 

7.2.2 Schmutzwasser 

Der Anschluss an die bestehende Schmutzwasserdruckrohrleitung 
ist nicht anzustreben. Die bestehende Leitung wird mit einem hohen Be-
triebsdruck gefahren, sodass eine zusätzliche Einleitung sich negativ auf 
die Hydraulik wirken kann. Ebenso wird derzeit eine neue Druckrohrleitung 
in anderer Trasse verlegt, wobei sich die AKG vorhält, die Bestandsleitung 
außer Betrieb nehmen zu können. Im Ergebnis sollte die erwähnte Entwäs-
serung im Freigefälle präferiert werden. Im weiteren Entscheidungsprozess 
ist die Abwasserentsorgung Kappeln GmbH unbedingt einzubinden. 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Eine weitergehende Abstimmung 
mit der Schleswag Abwasser GmbH bzgl. Schmutzwasserableitung er-
folgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

Zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 5   ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg (Stellungnahme vom 14.12.2022) 

5.1 Einrichtung einer Bushaltestelle mittig des Planungsgebiets 

vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen zu o.g. Planungen und der 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme im TÖB-Verfahren.  

Wir vom ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg sind zuständig 
für den straßengebundenen ÖPNV im Kreis sprich den Busverkehr. Die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Im Rahmen der Erschließungsplanung wurden verschiedene Standorte 
für die Bushaltestelle geprüft. Ein Standort direkt an der Bundesstraße 
wurde ausgeschlossen, da die zur Verfügung stehenden Straßenbreite 
keine Einrichtung einer separaten Haltespur zulässt. Dies würde zu Ver-
kehrsrückstau führen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 

wird nicht be-
rücksichtigt 
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Einrichtung einer weiteren Haltestelle im Planungsgebiet halten wir für sinn-
voll. Allerdings erscheint uns die Lage der Bushaltestelle im Eingang des 
Planungsgebietes nicht für geeignet. Um das Planungsgebiet wieder zu 
verlassen, muss der Bus dieses durchfahren, da er dort nicht wenden kann. 
Bei der geplanten Lage der Haltestelle könnte es außerdem zu Konflikten 
mit dem Individualverkehr kommen. Unser Vorschlag wäre daher, die Hal-
testelle ungefähr in der Mitte des Planungsgebietes zu platzieren.  

Stattdessen wurde die Bushaltestelle am Eingang des Plangebietes ver-
ortet. Von dort ist sie für den ÖPNV gut sichtbar und auffindbar, ohne 
innerhalb des Gewerbegebietes versteckt zu sein. Die Planung sieht am 
Gebietseingang zudem eine separate Busspur vor, sodass keine Kon-
flikte oder Gefährdungen durch den Individualverkehr zu erwarten sind. 

Auf die Einrichtung einer zweiten Bushaltestelle innerhalb des Plange-
bietes wird verzichtet, da sie angesichts der prognostizierten Anzahl an 
Betrieben, Betriebsgrößen und Beschäftigten nicht erforderlich er-
scheint. 

Darüber hinaus lässt die geplante Ringerschließung bzw. Umfahrung 
eine zentrale Anordnung im Inneren des Gebiets nicht zu. 

Dem Vorschlag wird daher nicht gefolgt. 

5.2 Hinweis zu barrierefreiem Ausbau der Haltestellen 

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass gem. § 8 III PBefG die Haltestelle 
barrierefrei sein muss. Die Installation eines Wartehäuschens sowie eines 
Anzeigers für dynamische Fahrgastinformation wäre wünschenswert.  

Wir würden uns freuen, wenn wir über den weiteren Vorgang des Verfah-
rens auf dem Laufenden gehalten würden und bringen uns gerne in die 
Planungen mit ein. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Umsetzung  im 
Rahmen der Ausführungsplan geprüft.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 
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Nr. 6   Amt Schlei-Ostsee, Bauen und Umwelt: Nicola Busse (Stellungnahme vom 20.12.2022) 

Keine Bedenken 

Die Gemeinden Brodersby, Karby und Winnemark haben keine Bedenken 
oder Anregung hinsichtlich der Bauleitplanung. 

Dass die Gemeinden Brodersby, Karby und Winnemark keine Bedenken 
oder Anregungen haben, wird zur Kenntnis genommen. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 7   LLUR-Flensburg (Außenstelle Nord), LLUR Nord / UFB Flensburg (Stellungnahme vom 20.12.2022)  

Keine Bedenken 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 83 der Stadt Kappeln be-
rührt keine Flächen die den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes un-
terliegen. Forstbehördliche Belange sind zum derzeitigen Planungsstand 
nicht betroffen. 

Dass das LLUR-Flensburg (Außenstelle Nord), LLUR Nord / UFB Flens-
burg keine Bedenken oder Anregungen hat, wird zur Kenntnis genom-
men. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 8   LLUR Nord Flensburg, Immissionsschutz (Stellungnahme vom 21.12.2022)  

8.1 Keine Bedenken für südöstlichen Teilbereich 

Gegen die Durchführung der geplanten Maßnahme in südöstlicher Rich-
tung bestehen aus der Sicht des Immissionsschutzes von hier aus grund-
sätzlich keine Bedenken. 

Dass das LLUR Nord Flensburg (Immissionsschutz) keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen die Durchführung der geplanten Maßnahme in 
südöstlicher Richtung hat, wird zur Kenntnis genommen. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 
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8.2 Hinweis zur Berücksichtigung aller Emissionen für nordwestlichen 
Teilbereich 

Gegen die Durchführung der geplanten Maßnahme in nordwestlicher Rich-
tung bestehen aus der Sicht des Immissionsschutzes aufgrund der vorhan-
denen bestehenden Bebauung von hier aus Bedenken. 

Bei der momentanen Planung werden nicht alle wesentlichen Aspekte von 
auftretenden Emissionen innerhalb eines Gewerbegebietes betrachtet. Ne-
ben der Problematik hinsichtlich der Lärmimmissionen, sind weitergehende 
Emissionen (z. B. mögliche Geruchsemissionen) zu betrachten und zu be-
werten. Anhand von bekannten Abstandsempfehlungen (z. B. Abstandser-
lass), kann die Ansiedlung von möglichen Gewerbebetrieben bei den not-
wendigen nachfolgenden Genehmigungsverfahren (Bau/BImSchG) einen 
Ausschluss bedeuten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Juli 2024 wurde eine schalltechnische Untersuchung erarbeitet, in 
der alle wesentlichen Aspekte von auftretenden Emissionen innerhalb 
des künftigen Gewerbegebietes betrachtet und untersucht werden. Die 
darin empfohlenen Maßnahmen werden auf Ebene des nachgelagerten 
Bebauungsplans zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse über Festsetzungen planungsrechtlich gesichert. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 

 

wird berück-
sichtigt 

Nr. 9   Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Landwirtschaftskammer S.-H. (Stellungnahme vom 22.12.2022) 

Keine Bedenken 

zu o. a. Bauleitplanung bestehen aus agrarstruktureller Sicht keine Anre-
gungen oder Bedenken. 

Dass die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein keine Bedenken 
oder Anregungen hat, wird zur Kenntnis genommen. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 10   SHNG Netzcenter Süderbrarup, Netzcenter Süderbrarup (Stellungnahme vom 28.12.2022) 

10.1 Berücksichtigung der Erdgashochdurchleitung DN 100-ST-16 
und dessen Schutzstreifen 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  zur Kenntnis 
genommen 
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In dem Bereich des geplanten Gewerbegebietes liegt eine Erdgashoch-
druckleitung DN 100-ST-16 mit Begleitkabel. Diese ist durch eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit, mit einem sechs Meter breiten Schutz-
streifen, im Grundbuch gesichert. 

Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Leitung keine 
Gebäude errichtet oder sonstige Einwirkungen, die Bestand, Betrieb oder 
Instandhaltung beeinträchtigen oder gefährden, vorgenommen werden. 

Das Überfahren der Gashochdruckleitung mittels Schwerlastverkehr ist 
ebenfalls nicht gestattet. Der Bereich des Schutzstreifens muss für War-
tungsarbeiten und im Störfall dauerhaft zugänglich sein. 

Es wird darum gebeten, die Gasleitungen und die Begleitkabel in die Be-
gründung unter „Angaben zum Bestand“ mit aufzuführen und die Schles-
wig-Holstein Netz AG über den Fortgang des Verfahrens zu unterrichten. 

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass Erdarbeiten im Bereich der 
Hochdruck-Gasleitung einweisungspflichtig sind. Auskunft über die von uns 
verlegten Leitungen bekommen Sie ab jetzt online in unserem Planaus-
kunftportal über unsere Website www.sh-netz.com. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf, da die entsprechen-
den Maßnahmen lediglich auf Bebauungsplanebene festgesetzt werden 
können.  

 

10.2 Berücksichtigung Merkblatt 

gegen die o. g. Maßnahme bestehen unsererseits keine Bedenken, sofern 
bei der Maßnahme unser Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei 
Bauarbeiten“ berücksichtigt wird. 

 

Der Hinweis zum Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 
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10.3 Berücksichtigung des Stationsstandort 

Für die elektrische Energieversorgung im Bebauungsplan wird evtl. ein Sta-
tionsstandort benötigt. 

Dieser ist in ihrer Planung zu berücksichtigen und mit uns abzustimmen. 

Wir schlagen vor, dieses Grundstück separat zu vermessen und im Ge-
meindeeigentum zu belassen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir die 
Eintragung einer Grunddienstbarkeit für die Fläche, die uns kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden muss, beantragen. 

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass für den Ausbau des Versorgungs-
netzes innerhalb des Bebauungsplanes ein Zeitraum von min. 3 Monaten 
benötigt wird und bitten daher um entsprechende Abstimmung für die Bau-
durchführung. 

Damit es bei der Erschließung dieses Bebauungsgebietes nicht zu unnöti-
gen Bauverzögerungen kommt, bitten wir um rechtzeitige Nennung des Er-
schließungsträgers. 

Der Hinweis zur Erfordernis eines Stationsstandortes wird zur  Kenntnis 
genommen.  

Entsprechende Abstimmungen zum Erfordernis und der Lage und Ver-
ortung eines geeigneten Stationsstandorts werden zwischen Zweckver-
band und Schleswig-Holstein Netz AG im weiteren Planverfahren ge-
führt und ggf. eine entsprechende Festsetzung auf Ebene des nachge-
lagerten Bebauungsplans zur planungsrechtlichen Sicherung getroffen.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Stellung-
nahme wird 
zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 11   LBV.SH, Schleswig-Holstein Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (Stellungnahme vom 29.12.2022) 

11.1 Keine Bedenken 

Das ausgewiesene Gebiet liegt nordöstlich der B203, Abschnitt 520 an 
freier Strecke und südöstlich der K 57, Abschnitt 015, an freier Strecke. Das 
ausgewiesene Gebiet soll über eine neuherzustellende Erschließungs-
straße an die B 203 angebunden werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. zur Kenntnis 
genommen 
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Gegen den F-Plan (46. Änderung) und den B-Plan Nr. 83 der Gemeinde 
Stadt Kappeln bestehen von hier keine Bedenken, wenn folgende Punkte 
berücksichtigt werden: 

11.2 Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein bei baulichen Veränderungen 

1. Alle baulichen Veränderungen an der Bundesstraße B 203 und der Kreis-
straße K 57 sind mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schles-
wig-Holstein (LBVSH) abzustimmen. Dem LBV-SH ist über die Stadt Kap-
peln, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten, ein RE-Entwurf zur Prüfung vor-
zulegen (inkl. Leistungsfähigkeit nach 
HBS und RAL und eine Ablöseberechnung). Auf Grundlage der Prüfung 
wird mit der Stadt eine Vereinbarung geschlossen. Entstehende Kosten für 
den Mehraufwand an Straßenunterhaltung und anderer zusätzlicher Kos-
ten für die geplante Anbindung 
im Zuge der B 203 gehen nicht zu Lasten des Straßenbauträgers der Bun-
desstraße und werden durch einen Ablösebetrag abgegolten. 
Außerdem dürfen für den Straßenbaulastträger der Bundes- und der Kreis-
straße keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das weitere Planverfah-
ren wird mit dem LBV abgestimmt.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 

11.3 Freihaltung der Zufahrten und Zugänge 

2. Weitere direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu den freien Strecken 
des überörtlichen Verkehrs nicht angelegt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 
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11.4 Berücksichtigung der Verkehrsmenge bei der Prüfung der Not-
wendigkeit von Schallschutzmaßnahmen 

3. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit 
bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen die zu erwartende Ver-
kehrsmenge auf der B203 und der K 57 berücksichtigt wird und die Bebau-
ung ausreichend vor Immissionen geschützt ist. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Erstel-
lung der Schalltechnischen Untersuchung im Juli 2024 wurden die zu 
erwartenden Verkehrsmengen berücksichtigt. 

 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

wird berück-
sichtigt 

Nr. 12   Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH (Stellungnahme vom 06.01.2023) 

12.1 Hinweis zur Straßenmindestbreite von 4,75 m 

Aufgrund der uns vorliegenden Unterlagen haben wir zu diesem Zeitpunkt 
keine besonderen Anmerkungen, verweisen jedoch auf die folgenden, all-
gemeingültigen Punkte: 

Grundsätzlich bedarf es einer Straßenmindestbreite von 4,75 m (Kapitel 
2.3, S. 11 der DGUV Information 214-033 Mai 2012 (aktualisierte Fassung 
April 2016).  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiterführen-
den Erschließungsplanung berücksichtigt.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans er-
geben sich hieraus keine weiteren Handlungsbedarfe. 

zur Kenntnis 
genommen 

12.2 Hinweis zur Beschaffenheit der Straßen für die Abfallentsorgung 

Zudem muss der Untergrund von Straßen und Entwässerungsrinnen bzw. 
geplanten zu befahrenden Flächen, eine entsprechende Tragfähigkeit für 
das Befahren mit 3 bzw. 4 –achsigen Abfallsammelfahrzeugen aufweisen.  

Bei einer Abfallentsorgung mit Abfallbehältern der Größe ab 1100 Liter ist 
der dafür vorgesehene Behälterstandplatz gemäß § 25 Absatz 10 (AWS) 
so zu wählen und so zu gestalten, dass ein Anfahren des Standplatzes mit 
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dem Müllsammelfahrzeug ohne Schwierigkeiten und ohne weitere Zeitver-
luste möglich ist. Die Regelungen des Absatzes 9 Satz 2 bis 5 (AWS) gelten 
analog. Grundlage für diese Satzungsregelung sind die Unfallverhütungs-
vorschrift (UVV) „DGUV Vorschrift 43 Müllbeseitigung“ der BG Verkehr und 
die vom Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) herausgegebenen „DGUV Regel 114-601 – Branche Abfallwirt-
schaft – Teil I: Abfallsammlung“ enthaltenen Branchenregelungen sowie die 
dazu ergangenen VDI Richtlinie 2160 und die bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften. 

12.3 Einhaltung der lichten Durchfahrtshöhe von mind. 4 m  

Bitte beachten Sie darüber hinaus bei einer etwaigen Bepflanzung der 
Straße/Fläche mit Bäumen sowie beim Aufstellen einer Straßenbeleuch-
tung, dass die lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 4 m zuzüglich eines 
Sicherheitsabstands eingehalten wird. Bäume, Astwerk, Dächer und Stra-
ßenbeleuchtung dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen oder die Durch-
fahrtsbreite der Straße einengen. 

  

12.4 Verweis auf grundsätzliche Bestimmungen 

Im Zuge der Bauleitplanung wird zudem auf folgende grundsätzliche Best-
immungen verwiesen: 

1. Gemäß § 25 Abs. 7 der Abfallwirtschaftssatzung des Kreises 
(AWS) haben Überlassungspflichtige ihre Restabfallbehälter, Bio-
tonnen, PPK-Behälter und Abfallsäcke an die nächste durch die 
Sammelfahrzeuge erreichbare Stelle zu bringen. Dies gilt auch, 
wenn Straßen, Straßenteile, Straßenzüge und Wohnwege mit den 
im Einsatz befindlichen Sammelfahrzeugen bei Beachtung der 
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Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) nicht befahr-
bar sind oder Grundstücke nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
angefahren werden können (auf die weiteren Bestimmungen in § 
25 Abs. 6, und Abs. 8 bis 12 der AWS wird hingewiesen). 

2. Die Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaft DGUV 
Vorschrift 43 untersagt grundsätzlich das Hineinfahren von Müll-
sammelfahrzeugen in Sackgassen ohne Wendemöglichkeit.  

3. Die DGUV-Regel (114-601) gibt vor, dass das Rückwärtsfahren bei 
der Abfalleinsammlung grundsätzlich zu vermeiden ist. 

4. Verwiesen wird ebenfalls auf die „Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen“ RASt 06. Diese regeln im Detail, welche Abmessun-
gen Straßen und Wendeanlagen haben müssen, um ein Befahren 
dieser Straßen bzw. Straßenteile zu ermöglichen.  

5. Zusätzlich sind auch die Ausführungen der zuständigen Berufsge-
nossenschaft Verkehrswirtschaft Post Logistik Telekommunikation 
(BG Verkehr) in der beigefügten Broschüre „DGUV Information 
214-033 Mai 2012 (aktualisierte Fassung April 2016) zu beachten. 

  

Gern stehen wir Ihnen während der weiteren Planung für Fragen zur Ver-
fügung. 

Nr. 13   IHK Flensburg (Stellungnahme vom 11.01.2023)  

Keine Bedenken 

Wir haben die Unterlagen geprüft: Zum oben genannten Bebauungsplan 
sowie Flächennutzungsplan gibt es unsererseits keine Bedenken.  

Dass die IHK Flensburg keine Bedenken oder Anregungen hat, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 



Stadt Kappeln, 46. Änderung des Flächennutzungsplans „Interkommunales Gewerbegebiet an der B 203/ Ostseestraße“  
 
Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB eingegangen Stellungnahmen  
- Zeitraum der Beteiligung vom 05.12.2022 bis zum 13.01.2023 - 
 
 

Stand: 08.10.2025                        16/29 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente Prüfung und Abwägung Ergebnis  

 

Haben Sie weitere Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an. 

Nr. 14   AG-29, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein  (Stellungnahme vom 13.01.2023) 

Verweis auf Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 (4), § 2a 
(2) BauGB und Anlage 1 des BauGBs 

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter 
Planung. 

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verwei-
sen hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umwelt-
prüfung auf die in § 2 (4) und § 2a (2) BauGB sowie in der Anlage 1 des 
BauGB festgelegten Standards. 

Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Eine detaillierte Umweltprüfung gem. § 2 (4) und § 2a (2) BauGB sowie 
in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards wird zum nächsten 
Verfahrensschritt vorgelegt. 

 

wird berück-
sichtigt 

Nr. 15   Kreis Schleswig - Flensburg (Stellungnahme vom 20.01.2023) 

15.1 Naturschutz 

Die untere Naturschutzbehörde merkt zu der vorgelegten Planung über die 
46. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Neuaufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 83 der Stadt Kappeln Folgendes an: 
Ob der Planung aus artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden kann, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird bis zum nächsten Verfah-
rensschritt fertig gestellt.  

 

 

zur Kenntnis 
genommen 
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kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dargelegt werden, da der arten-
schutzrechtliche Fachbeitrag noch nicht vorliegt. 
Es wurde seitens der Stadt Kappeln bereits die Information weitergegeben, 
dass innerhalb des Geltungsbereiches der Planung im Zuge der durchge-
führten Brutvogelkartierung 5 Brutbereiche der Feldlerche identifiziert wur-
den. 
Bei Feldlerchen handelt es sich um eine Offenlandart, welche sehr ortstreu 
ist. Eine Zerstörung des Lebensraumes stellt einen Verbotstatbestand nach 
§ 44 BNatSchG dar. 
Sollte die Umsetzung der Planung weiterhin vorangetrieben werden, ist für 
die Brutbereiche der Feldlerche eine artenschutzrechtliche Kompensation 
ortsnah herzustellen. 
Aufgrund der Ortstreue der Art innerhalb eines Suchraumes von 2 km um 
den Vorhabenstandort, möglichst offenes Gelände mit weitgehend freiem 
Horizont d.h.:  

• wenige oder keine Gehölze / Vertikalstrukturen vorhanden:  
• Eignung als Brutplatz und Nahrungshabitat  
• Feldlerchenfenster stellen lediglich Interimslösung dar  
• strukturreichen Ackerbrachen mit Blühsteifen  
• Extensivem Grünland  

Es wird eine Abstimmung zwischen dem Gutachter und der oberen Natur-
schutzbehörde Abt. Artenschutz zur Klärung des Kompensationsumfanges 
empfohlen.  
Sofern die artenschutzrechtlichen Belange überwunden werden können, 
soll gemäß der Begründung inkl. Untersuchungsrahmen zur Umweltprü-
fung zum Planverfahren der Eingriff in den Naturhaushalt durch Ökopunkte 
ausgeglichen werden. Dem Vorgehen wird seitens der unteren Natur-

 

 

Nach telefonischer Rücksprache mit dem LLUR (Herr Albrecht) am 
31.01.2023 kann der Feldlerchen-Ausgleich im Naturraum zugeordnet 
werden. Einen vorgezogenen Ausgleich hält Herr Albrecht angesichts 
der landesweiten Verbreitung der Feldlerche und ihres Rote-Liste-Sta-
tus („nur“ 3) nicht für erforderlich. Eine Zuordnung zu einem Ökokonto 
ist möglich. Die verfügbaren Ökokonten werden derzeit geprüft und die 
Ergebnisse bis zum nächsten Verfahrensschritt vorgelegt. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf, da entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen auf Ebene des Bebauungsplans getroffen wer-
den. 
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schutzbehörde zugestimmt und es wäre im weiteren Verfahren zu konkre-
tisieren. 

15.2 Bodenschutz 

Die untere Bodenschutzbehörde weist auf Folgendes hin:  
Bei der Anlage eines Baugebiets sind die Belange des vorsorgenden Bo-
denschutzes (§1 BBodSchG i. V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichti-
gen.  
Es ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu 
achten.  
Im Umweltbericht sind die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zu 
berücksichtigen und aufzunehmen:  

• Für den Bodenabtrag ist ein Bodenmanagement mit Angaben über 
den Verbleib des Bodens getrennt nach Mutterboden und Unterbo-
den aufzustellen. Dabei ist so viel wie möglich vor Ort zu verwerten.  

• Für die Erd- und Erschließungsarbeiten sind Maßnahmen zum vor-
sorgenden Bodenschutz konkret zu benennen.  

Der Hinweis wird  zur Kenntnis genommen. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. Entsprechende Aus-
sagen können auf der B-Plan-Ebene nur allgemein getroffen werden. 

 

zur Kenntnis 
genommen 

 

15.3 Entwässerung 

Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen gegen den Bebauungsplan 
Nr. 83 „Interkommunales Gewerbegebiet an der 203, Ostseestraße“ in der 
Stadt Kappeln keine grundsätzlichen Bedenken. 
Unter Punkt 7.2 der Begründung wurden bereits einige sehr gute Ansätze 
(z.B. 60 % Gründächer, Straßenbelgleitgrün mit Baumrigolen, etc.) für eine 
nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung formuliert. 
Grundsätzlich ist das Niederschlagswasser von den öffentlichen Verkehrs-
flächen über straßenbegleitende Mulden (bewachsener Oberboden) als 

Die Hinweise zur Entwässerung inkl. Wasserhaushaltsbilanzierung 
nach A-RW 1 werden zur Kenntnisnahme an das zuständige Gutachter-
büro weitergeleitet. 

Im Rahmen des weiterführenden Bebauungsplanverfahren wird ein Ent-
wässerungsgutachten erstellt, welches auch die A-RW 1 Berechnung be-
inhaltet.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente Prüfung und Abwägung Ergebnis  

Mulden-Drainage-System an den RW-Kanal anzuschließen. 
Dies gilt gleichermaßen für den Fahr und Parkbereich der Gewerbegrund-
stücke. Durch das flächendeckende Vorsehen dieser dezentralen „Vorrei-
nigungsmaßnahmen“ könnte insgesamt auf ein vorgeschaltetes Regenklär-
becken, vor dem Regenrückhaltebecken, verzichtet werden. 
Der Nachweis nach dem A-RW 1 ist zu führen. 

15.4 Planerische Hinweise 

Aus planerischer Sicht weise ich auf Folgendes hin:  

• Die Öffnung für „Tankstellen mit regenerativen Energien“ unter Zif-
fer 1.1 wird vom Kreis ausdrücklich begrüßt. Aus aktuellem Anlass 
sollte gerade auch hinsichtlich möglicher Förderungsmaßnahmen 
die Einschränkung auf gewerbliche Fahrzeuge geprüft werden. 
Ggfs. sollte zur Klarstellung auch über die Aufnahme der „Strom-
tankstellen“ in den Fest-setzungen nachgedacht werden, da die 
Rechtsprechung hierzu naturgemäß veränderlich ist.  

• Die Entwicklung von gewerblichen Flächen ohne schalltechnische 
Kontingentierungen im Sinne von 4.3.1.1 der Begründung wird zu-
nächst begrüßt. Das mögliche schalltechnische Konflikte jedoch in 
das Bauantragsverfahren geschoben werden, muss hinsichtlich 
des Konfliktlösungsgebot der Bauleitplanung kritisch gesehen wer-
den.  

• Mit der letzten BauNVO-Novelle wurden die Obergrenzen für das 
Maß baulicher Nutzung in Orientierungswerte umgewandelt. Ent-
sprechend sollte 6.3.1 redaktionell angepasst werden.  

Die Hinweise betreffen die Festsetzungen des Bebauungsplans und wer-
den zur Kenntnis genommen.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente Prüfung und Abwägung Ergebnis  

15.5 keine weiteren Hinweise 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden 
keine Hinweise gegeben. 

Dass keine weiteren Hinweise gegeben werden, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

zur Kenntnis 
genommen 

Nr. 16   Stadt Arnis  (Stellungnahme vom 24.01.2023) 

Die Vorentwürfe der 46. F-Plan-Änderung und des B-Planes Nr. 83 für das 
„Interkommunale Gewerbegebiet an der B203/Ostseestraße“ werden zur 
Kenntnis genommen. 

Folgende Bedenken & Anregungen werden dennoch vorgebracht: 

 
1. Eine Radweg-Anbindung in südliche Richtung zu den dortigen 

Gemeinden sowie zur Fähre Sundsacker-Arnis fehlt. Dadurch ist 
die Anbindung in dieser Richtung benachteiligt. Dadurch fehlt jeg-
liche Möglichkeit, das Gewerbegebiet per Fahrrad zu durchque-
ren. 

2. Das Gewerbegebiet zieht Firmen und Angestellte an; somit ist an-
gemessen bezahlbarer Wohnraum bereitzustellen. 

3. Der Entwicklungsaufwand der Verwaltung wurde “kostenfrei” für 
den Zweckverband geleistet. Das hat einerseits die kritische Per-
sonalsituation der Verwaltung verursacht und andererseits die 
Kostenseite des Zweckverbands verfälscht. 

4. Berücksichtigung einer Haltestelle für den ÖPNV. 
5. Ausreichende Parkflächen für Pkw und Lkw. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Zu 1) Radweg-Anbindung in südliche Richtung Im Rahmen des Kon-
zepts für die innere Erschließung wurde ein grünes Fuß- / Radwegenetz 
entwickelt, das eine Durchwegung des Gewerbegebiets unabhängig 
vom motorisierten Verkehr und mit zum Teil kürzeren Wegestrecken er-
möglicht. Die Wege haben Anschluss an den geplanten randlichen Spa-
zierweg, sodass der Anreiz für den Aufenthalt im Arbeitsumfeld gestärkt 
wird. Die Vorbereitung und Schaffung einer übergeordneten Radwege-
verbindung ist nicht Aufgabe der vorliegenden Bauleitplanung. 

Eine Radanbindung von Arnis aus westlicher und nördliche Richtung 
über den Wikinger-Friesen-Weg (Eckernförder Straße) sowie die Ost-
seestraße ist bereits heute gegeben.  

Zu 2)  Die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ist nicht Gegen-
stand des in Rede stehenden Bauleitplanverfahrens. Zum jetzigen Zeit-
punkt können mögliche Bedarfe, die aufgrund der Implementierung des 
Gewerbegebietes entstehen, nicht quantifiziert werden. Darüber hinaus 
sollte diese Thematik auch Gegenstand der Diskussion innerhalb der 

zur Kenntnis 
genommen 
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Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente Prüfung und Abwägung Ergebnis  

Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes und nicht nur der Stadt Kap-
peln sein.  

Zu 3) Der genannte Aspekt ist nicht Gegenstand des in Rede stehenden 
Bauleitplanverfahrens. 

Zu 4) Eine Bushaltestelle ist gemäß Erschließungskonzept im Plange-
bietseingang vorgesehen. Hierzu haben bereits Abstimmungen mit dem 
Verkehrsbetrieb stattgefunden. 

Zu 5.) Es ist vorgesehen, die privaten Stellplätze auf den jeweiligen pri-
vaten Grundstücksflächen unterzubringen. Die überbaubare Grund-
stücksfläche bzw. GRZ von 0,8 ist ausreichend groß festgesetzt, so 
dass neben den Haupt- und Nebengebäude auch die Stellplätze mit ih-
ren Zufahrten umgesetzt werden können. Darüber hinaus sollen im Ge-
werbegebiet innerhalb der Ringstraße ca. 40 öffentliche Stellplätze ge-
schaffen werden.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Nr.17   Landesplanerische Stellungnahme - Ministerium für Inneres, Kommunlaes, Wohnen und Sport – Referat IV 52 (Städtebau und 
Ortsplanung, Städtebaurecht) (Stellungnahme vom 20.01.2023) 

Mit der im Betreff genannten Mail wird die geplante Aufstellung der 46. Än-
derung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 83 der 
Stadt Kappeln angezeigt. Wesentliches Planungsziel ist, die Entwicklung 
eines interkommunalen Gewerbegebietes für den Zweckverband interkom-
munales Gewerbegebiet Nordschwansen (bestehend aus den neun Ge-
meinden Dörphof, Grödersby, Karby, Oersberg, Rabel, Rabenkirchen-
Faulück, Stoltebüll, Thumby und Winnemark sowie den zwei Städten Arnis 
und Kappeln) planungsrechtlich abzusichern. Dafür soll u. a. eine gewerb-
liche Baufläche dargestellt bzw. ein Gewerbegebiet festgesetzt werden.  

Das Plangebiet liegt unmittelbar östlich der Bundesstraße B 203 (Ostsee-
straße) und südlich der Kreisstraße K 57. Der ca. 17,8 ha große Geltungs-
bereich ist im aktuellen Flächennutzungsplan bereits teilweise als gewerb-
liche Baufläche dargestellt.  

Zu dem Planungsvorhaben der Stadt Kappeln wird auf der Grundlage der 
vorgelegten Planunterlagen aus landes- und regionalplanerischer Sicht wie 
folgt Stellung genommen:   

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

zur Kenntnis 
genommen 

17.1 Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung  
Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich insbesondere 
aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 
2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. 2021 Seite 1409) – 
LEP-Fortschreibung 2021 – sowie dem Regionalplan für den Planungs-
raum V (Amtsbl. Schl.-H. 2002 Seite 747) – RPl V. Darüber hinaus sind die 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die nördlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen stehen aufgrund 
der fehlenden Bereitschaft des Grundstückseigentümers, die Flächen 
zu einem angemessenen Preis (s.a. Verpflichtung der Gemeinde zum 
wirtschaftlichen Handeln gemäß § 75 GO) zu verkaufen, für eine Ent-
wicklung durch öffentliche Institutionen nicht zur Verfügung. Rechtliche 
Möglichkeiten für eine eigentumsrechtliche Übertragung der Flächen 
(z.B. Enteignungsverfahren) mussten nach einer rechtlichen Prüfung 

wird berück-
sichtigt 
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2010 Kapitel 4.5.1 (Windenergie an Land) vom 06.10.2020 (LEP-Teilfort-
schreibung-VO, GVOBl. Schl.-H. Seite 739) – LEP Wind – sowie die Teil-
aufstellung des Regionalplans für den Planungsraum I in Schleswig-Hol-
stein Kapitel 5.8 (Windenergie an Land) vom 29.12.2020 (Regionalplan I-
Teilaufstellung-VO, GVOBl. Schl.-H. Seite 1082) – RPl Wind – maßgeblich.  

Die Stadt Kappeln ist gemäß Verordnung zum Zentralörtlichen System als 
Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums eingestuft und bildet 
damit gemäß Kapitel 3.1 Abs. 3 i. V. m. Kapitel 3.7 Abs. 2 LEP-Fortschrei-
bung 2021 einen Schwerpunkt für die gewerbliche Entwicklung. Damit be-
stehen hinsichtlich des Entwicklungsumfangs keine grundsätzlichen Be-
denken. 

Zentraler Ort ist gemäß Kapitel 3.1 Abs. 2 LEP-Fortschreibung 2021 das 
baulich zusammenhängende Siedlungsgebiet in der Hauptortslage der 
zentralörtlich eingestuften Gemeinde. Entsprechend der Darstellung in der 
Karte des RPl V liegt das Plangebiet teilweise innerhalb des baulich zusam-
menhängenden Siedlungsgebietes.  

Zu beachten ist der Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwick-
lung (vgl. Kapitel 3.9 Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021). Demnach haben 
Kommunen, bevor neue, nicht erschlossene Bauflächen ausgewiesen wer-
den sollen, aufzuzeigen, inwieweit sie noch vorhandene Flächenpotenziale 
ausschöpfen können. Grundsätzlich kann der Standort des geplanten inter-
kommunalen Gewerbegebietes nachvollzogen werden. Entsprechend Zif-
fer 6.4.3 Nr. 2 RPl V ist der Standort östlich der Schlei an der Bundesstraße 
B 203 vorrangig für eine gewerbliche Entwicklung vorgesehen.  

Gleichwohl ist ein Teilbereich des vorgesehenen Plangeltungsbereiches 
und ein unmittelbar nördlich daran anschließender Bereich im aktuellen Flä-
chennutzungsplan bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt. Diese Be-
reiche scheinen derzeit noch in landwirtschaftlicher Nutzung zu stehen, 
eine gewerbliche Entwicklung hat somit noch nicht stattgefunden. Vor die-

verworfen werden, da die Umsetzung entsprechender Zwangsmaßnah-
men nur bei fehlenden Entwicklungsalternativen möglich wäre. Dass 
Entwicklungsalternativen vorhanden und umsetzbar sind macht aber die 
nun verfolgte Planung deutlich. Auf eine Herausnahme der Flächen aus 
dem FNP soll dennoch verzichtet werden, da die nördlich angrenzende 
Fläche als Potentialfläche für private gewerbliche Entwicklung zur Ver-
fügung stehen soll. 

Die Stadt Kappeln hat in den zurückliegenden Jahren Gewerbeflächen 
im Gewerbegebiet Sandbek / Mehlbydiek verkauft. In dem Gewerbege-
biet gab es eine kontinuierliche Nachfrage und gleichbleibend stabile 
Abverkäufe von ca. 7.000m² Gewerbefläche pro Jahr. Ein Nachfrage-
rückgang konnte auch in Krisenzeiten nicht festgestellt werden, so dass 
der Zweckverband von einer ungebrochenem Bedarf an Gewerbeflä-
chen ausgeht. 

Diese Einschätzung wird von der Wirtschaftsförderung der Stadt Flens-
burg und des Kreises Schleswig-Flensburg (WiREG), die den Zweck-
verband bei der Entwicklung und Vermarktung des Gewerbegebietes 
unterstützt, bestätigt. Denn obwohl die Vermarktung noch nicht intensi-
viert wurde, ist das Interesse am Gebiet schon heute groß. Bisher haben 
24 Unternehmen ihr grundsätzliches Interesse an einem Grundstück im 
Gewerbegebiet Nordschwansen bekundet und sich auf eine Warteliste 
eintragen lassen. 

Gründe für dieses hohe Interesse sind unter anderem: 

1)         Flächenangebot vor Ort: 

Kappeln kann als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums 
derzeit keine freien Gewerbegrundstücke mehr anbieten. Beide Ge-
werbe-Altstandorte Loitmark und Mehlbydiek sind ausverkauft. Auch im 
Altbestand gibt es derzeit keinen Leerstand, sodass auch auf dem Ge-
brauchtmarkt keine Alternativen für eine Ansiedlung oder eine Erweite-
rung zur Verfügung stehen. 
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sem Hintergrund ist zunächst darzulegen, weshalb nun weitere neue Flä-
chen in Anspruch genommen werden sollen, zumal die Darstellung im Flä-
chennutzungsplan städtebaulich besser an die Kreisstraße 57 anbindet.  

2)         Flächenangebote im Umfeld: 

In einem Umkreis von 20 Kilometern um Kappeln herum stehen kaum 
noch freie Gewerbegrundstücke zur Verfügung. Die ländlichen Zentral-
orte Böklund, Sörup und Satrup liegen jeweils ca. 25 Kilometer von Kap-
peln entfernt und sind somit keine direkten Konkurrenzstandorte zu Kap-
peln. 

3)         Ausrichtung des Gewerbegebiets: 

Das neue Gewerbegebiet in Kappeln profiliert sich als grüner und nach-
haltiger Gewebepark und hat damit in der gesamten Region ein Allein-
stellungsmerkmal. Seine nachhaltige Ausrichtung ist zukunftsweisend 
und für die ansiedlungswilligen Betriebe ein klarer Standortvorteil. In 
Kappeln kann eine CO2-neutrale Produktion/Dienstleistung möglich 
sein. Das Gebiet erzeugt ein positives Image, dass auf die angesiedel-
ten Betriebe übertragbar ist. 

Da der belegte, auch langfristige Bedarf an Gewerbeflächen nicht mehr 
aus dem Bestand befriedigt werden kann, ist es für die Förderung und 
Stärkung der Region als konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort unum-
gänglich, Gewerbeflächen zu entwickeln. 

Die Ausführungen zum Bedarf an gewerblichen Bauflächen und die 
Standortbegründung werden auf ihre Nachvollziehbarkeit hin geprüft 
und ggf. in der Begründung ergänzt. 

17.2 Standortwahl 
Zusätzlich sollte in den Planunterlagen der Standort vor dem Hintergrund 
der Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes hergeleitet wer-
den. Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit der Gemeinden und Städte 
für eine gemeinsame gewerbliche Entwicklung seitens der Landesplanung 
ausdrücklich begrüßt. Dies entspricht der Intention des Kapitels 3.8 LEP-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Neben der zuvor dargelegten Flächenverfügbarkeit wird ein Teil des 
Plangebietes bereits im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Kappeln als gewerbliche Baufläche dargestellt.  

Ein weiters Augenmerk bei der Standortwahl lag vor dem Hintergrund 
der Interkommunalität  in der Zentralität und Erreichbarkeit des künftigen 

wird berück-
sichtigt 
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Fortschreibung 2021, wonach Kommunen auch bei der gewerblichen Ent-
wicklung verstärkt zusammenarbeiten sollen. Gleichwohl sollte dieser As-
pekt in der Begründung zu der Bauleitplanung im Kontext der Standortbe-
gründung berücksichtigt und entsprechend ausgeführt werden. Hier sollte 
zudem erläutert werden, wie die zukünftige gewerbliche Entwicklung von 
beteiligten Gemeinden ohne zentralörtliche oder besondere Funktion auf 
der Grundlage der Satzung des Zweckverbandes eingeordnet wird.  

 

Gewerbegebietes sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen, nicht nur für 
die Stadt Kappeln, sondern für die gesamte Region und somit für die 
Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes. Dementsprechend wurde 
mit Planungsbeginn das Augenmerk auf einen zentralen und verkehrlich 
gut angebundenen Standort, der von jeder Mitgliedsgemeinde aus an-
gemessen und in einer annehmbaren Zeit erreicht werden kann, gerich-
tet. 

Die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans wird um ent-
sprechende Ausführungen ergänzt. 

17.3 Betriebsleiterwohnungen 
Der Ausschluss von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter wird ebenfalls begrüßt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf.  

zur Kenntnis 
genommen 

 

17.4 Festsetzungen zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung  
Um eine den Zielen der Raumordnung zuwiderlaufende Entwicklung durch 
sukzessive Einzelhandelsansiedlungen (mögliche Konzentration mehrerer, 
auch kleinteiliger Einzelhandelsbetriebe (Einzelhandelsagglomerationen) 
an städtebaulich nicht wünschenswerten Standorten) auszuschließen (Ka-
pitel 3.10 Abs. 7 LEP-Fortschreibung 2021), sind Festsetzungen zu treffen, 
die jeglichen selbständigen Einzelhandel im GE-Gebiet ausschließen 
(Maßgabe). Dabei sind Ausnahmen für selbständigen Einzelhandel mit 
nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten im Einzelfall grundsätzlich mög-
lich. Die unter Ziffer 1.1 getroffenen textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanentwurfs Nr. 83 genügen zwar den Mindestanforderungen an text-
liche Festsetzungen zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in Ge-
werbegebieten. Gleichwohl wird im Hinblick auf mögliche Ausnahmen auf 
das beiliegende Merkblatt mit Anregungen für textliche Festsetzungen, ins-
besondere zur Festsetzung von maximalen Verkaufsflächen, hingewiesen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf, entsprechende Fest-
setzungen werden auf Ebene des Bebauungsplans getroffen. 

 

zur Kenntnis 
genommen 
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17.5 Ergänzende Hinweise 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumord-
nung und greift einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht 
vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen 
ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme nicht verbunden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Für das weitere Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
ergibt sich hieraus kein weiterer Handlungsbedarf.  

zur Kenntnis 
genommen 

17.6 Standortwahl 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, 
werden ergänzend folgende Hinweise gegeben:  

Die Flächen östlich der B 203 sind im gültigen FNP der Stadt Kappeln be-
reits als gewerbliche Baufläche dargestellt. Es kann jedoch nicht nachvoll-
zogen werden, warum nicht zuerst die Fläche, die südlich an die K57 an-
grenzt, entwickelt wird. Hierzu finden sich keine Aussagen in dem Kapitel 
Alternativenprüfung. Die Begründung sollte dementsprechend überarbeitet 
werden und die Standortbegründung nachvollziehbar dargelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Siehe hierzu Nr. 17.1 und 17.2 
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Stand: Kappeln, den 08.10.2024 
Stadt Kappeln 
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